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Schweizerischer Verband 
für Wohnungswesen SVW

Mehr als wohnen

Leben in einer  
Genossenschaft

Ein Leitfaden der Schweizer 
Wohnbaugenossenschaften



Heimstättengenossenschaft  
Winterthur (HGW),  
Siedlung Grabenacker,  
Oberwinterthur
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In einer Wohnbaugenossenschaft zu  
leben bedeutet viel mehr als einfach eine 
Wohnung mieten. Die Bewohnerinnen  
und Bewohner sind bei den meisten  
Genossenschaften* automatisch Mitglie-
der und geniessen viele Vorteile und  
besondere Rechte. Dazu zählen nicht nur 
ein fairer, günstiger Mietzins, sondern 
auch ein hoher Kündigungsschutz, Mit-
sprache- und Mitwirkungsmöglichkeiten, 
eine familienfreundliche, grüne Umge-
bung  und eine gute Nachbarschaft.  
Dies alles bietet eine besondere Art des  

Willkommen in der  
Wohnbaugenossenschaft 

Weshalb das Leben in einer Wohnbaugenossenschaft  
mehr als wohnen bedeutet

Wohnens und die Möglichkeit, das eigene 
Wohnumfeld aktiv mitzugestalten. 

Wer sich für diese spezielle Wohnform  
interessiert � ob neu Zugezogene,  
Genossenschaftsbewohnerinnen und  
-bewohner, Wohnungssuchende oder  
andere Kreise �, erfährt auf den folgenden 
Seiten mehr über das Leben in einer 
Wohnbaugenossenschaft. Wir wünschen 
Ihnen viel Spass bei der Lektüre.

 
Ihre Wohnbaugenossenschaften

Schweizerischer Verband  
für Wohnungswesen SVW 

Dachorganisation der gemeinnützigen 
Wohnbaugenossenschaften

*	 Die kursiv gedruckten Begriffe sind im Glossar 

	 auf Seite 15 erklärt.



Wohnbaugenossenschaft  
Brugg-Windisch,  
Siedlung Weiermattring,  
Brugg (AG)
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Was wissen Sie über Wohnbaugenossen-
schaften? Dass deren Wohnungen günstig 
sind? Das ist kein Vorurteil: Die Mietzinse 
von Genossenschaftswohnungen sind  
im Durchschnitt tatsächlich zwanzig  
Prozent tiefer als im übrigen Wohnungs-
markt. Dabei sind die Wohnungen nicht 
schlechter, im Gegenteil: Sie werden so-
gar besser unterhalten als diejenigen vie-
ler anderer Immobilienverwaltungen. 

Wie ist das möglich? Ganz einfach: 
Wohnbaugenossenschaften arbeiten nicht 
gewinnorientiert. Das heisst, sie erwirt-
schaften mit ihren Liegenschaften keinen 
Pro�t. Sie verrechnen nur eine so genann-
te Kostenmiete, das heisst, lediglich so 
viel, wie sie die Wohnung (inklusive Land, 
Baukosten, Unterhalt und Verwaltung)  
effektiv kostet. Die Immobilien können 
nicht weiterverkauft werden und sind  
somit langfristig der Spekulation ent-
zogen. Je älter eine genossenschaftliche  
Liegenschaft ist, desto günstiger wird  
sie im Vergleich zum freien Wohnungs-
markt. Weil sie keine gewinnorientierten 
Interessen verfolgen, sondern der  
Gemeinschaft dienen, zählt man  
Wohnbaugenossenschaften auch zu  
den gemeinnützigen Bauträgern. 

Wohnbaugenossenschaften bieten 
aber nicht nur günstige Mietzinse. Die  
genossenschaftliche Organisationsform 
bedeutet, dass ihre Mieterinnen und  
Mieter in der Regel auch Mitglieder der 
Genossenschaft sind: Sie bezahlen kein 
übliches Mietzinsdepot, sondern lösen 
Anteilscheine der Genossenschaft und 
sind damit auch Mitbesitzer. Sie können 
mitbestimmen und geniessen einen  
hohen Kündigungsschutz. 

Die Generalversammlung ist das  
oberste Organ. Sie wählt den Vorstand, 
der die Geschäfte der Genossenschaft  
leitet. Es gibt sehr kleine Wohnbauge-
nossenschaften, die nur eine Handvoll  
Wohnungen besitzen und deren Vorstand  
ehren- oder nebenamtlich arbeitet. Die 
grössten dagegen verwalten mehrere  
tausend Wohnungen und stellen dem  
Vorstand eine professionelle Geschäfts-
stelle zur Seite. Dennoch verfolgen sie 
alle dieselben gemeinnützigen Ideale. 
 

Mehr als eine  
günstige Wohnung

Weshalb  Wohnbaugenossenschaften tiefe Mietzinse  
anbieten können



Eisenbahner-
Baugenossenschaft (EBG) Bern,  
Siedlung Weissenstein,  
Bern
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Insbesondere für Haushalte mit schma-
lem Budget ist es auch heute schwierig, 
eine geeignete Wohnung zu �nden.  
Doch zur Zeit der Entstehung der ersten 
Wohnbaugenossenschaften herrschte 
eine ganz andere Dimension von Woh-
nungsnot: Mit der Industrialisierung  
kamen viele Arbeiter in die Städte,  
die oft unter prekären räumlichen und  
hygienischen Verhältnissen wohnen 
mussten und habgierigen Vermietern  
ausgeliefert waren. Einige von ihnen  
beschlossen zu handeln: Sie schlossen 
sich zusammen, um gemeinsam die  
soziale Not zu überwinden und selbst  
gesunden und bezahlbaren Wohnraum  
zu schaffen. So wurden als Selbsthilfe-
organisationen Ende des 19. Jahrhunderts 
die ersten Wohn- und Baugenossen-
schaften gegründet. Nach diesem soli-
darischen Prinzip der Selbsthilfe funktio-
nieren Baugenossenschaften noch  
heute: Mit dem Anteilschein leistet jedes 
Mitglied einen kleinen Beitrag; gemein-
sam kommt so ein beträchtliches Kapital 
zustande. 

Eine zweite Welle von Genossen-
schaftsgründungen folgte zur Zeit der 
Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg. 

Damals begann auch die öffentliche 
Hand, den genossenschaftlichen  
Wohnungsbau zu unterstützen. Die  
eigentliche Blütezeit der Wohnbau-
genossenschaften setzte dann aber nach 
dem Zweiten Weltkrieg ein: Der grösste 
Teil der heutigen Genossenschafts- 
wohnungen entstand zu dieser Zeit. 

Wohnbaugenossenschaften sind also 
keine neue Er�ndung, doch ihr Erfolgs-
modell ist nach wie vor aktuell. Noch  
immer sind gute und preisgünstige Woh-
nungen Mangelware, und noch immer 
sind es die Baugenossenschaften und  
andere gemeinnützige Bauträger, die  
hier Abhilfe schaffen. Daneben nahmen 
die Wohnbaugenossenschaften auch 
stets eine Vorreiterrolle ein, wenn es  
darum ging, auf neue Wohnmodelle,  
spezi�sche Bewohnergruppen oder  
ökologische Anliegen einzugehen. 

Mit den Mitteln der Wohnraum-
förderung oder der Abgabe von Land  
im Baurecht unterstützt der Staat den  
genossenschaftlichen Wohnungsbau  
auch heute noch. 

Mehr als Worte

Wie Wohnbaugenossenschaften  
als Selbsthilfeorganisationen entstanden sind



Genossenschaft Farfalla,  
Alte Schlossmühle,  
Oberdiessbach (BE)
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Wer in einer Wohnbaugenossenschaft 
lebt, ist nicht einfach Mieterin oder Mieter 
einer Wohnung, sondern gleichzeitig  
Mitglied und somit Mitbesitzerin oder  
Mitbesitzer. Damit tragen die Bewohner 
aber auch mit an der Verantwortung für 
die gesamte Genossenschaft. Man spricht 
beim genossenschaftlichen Wohnen  
deshalb auch vom dritten Weg zwischen 
Miete und Wohneigentum.

Jedes Genossenschaftsmitglied wird 
an die Generalversammlung eingeladen 
und kann über wichtige Geschäfte abstim-
men sowie die Mitglieder des Vorstandes 
wählen. Wer etwas verändern oder ein 
neues Projekt lancieren möchte, hat die 
Möglichkeit, selbst einen Antrag an die  
Generalversammlung zu stellen. Noch  
aktiver mitgestalten kann sein Wohnum-
feld, wer im Vorstand oder einer Arbeits-
gruppe mitwirkt. Wer sich nicht regelmäs-
sig engagieren möchte oder kann, hat oft 
auch Gelegenheit zu spontanen oder  
sporadischen Einsätzen, zum Beispiel  
mit der Mithilfe an einem Siedlungsfest. 

Neben den vielfältigen Mitwirkungs-
möglichkeiten pro�tieren Genossen-
schaftsmitglieder von fairen und güns-
tigen Mietzinsen und einer hohen 
Wohnsicherheit. Nur in Ausnahme- 
fällen kann eine Wohnung gekündigt  
werden. Wird eine Siedlung umfassend 
renoviert oder muss gar abgerissen  
werden, kündigen Genossenschaften  
dies sehr frühzeitig an und bieten  
eine geeignete Ersatzwohnung an. 

Umgekehrt gelten bei Wohnbau- 
genossenschaften eher strengere  
Vermietungskriterien als bei privaten  
Vermietern. Schliesslich sollen die  
günstigen Wohnungen auch denjenigen  
zugute kommen, die auf sie angewiesen 
sind. So werden etwa grosse Wohnun- 
gen primär an Familien abgegeben.  
Gewisse Genossenschaften verlangen  
je nach Wohnungsgrösse auch eine  
minimale Personenanzahl. Für Wohnun-
gen, die vom Staat gezielt verbilligt  
werden, gelten ausserdem spezielle  
Einkommens- und Vermögenslimiten. 

Mehr als Mieterinnen  
und Mieter

Welche besonderen Rechte und P�ichten  
Genossenschaftsmitglieder haben



Baugenossenschaft ASIG  
und Wohn- und Siedlungs- 
genossenschaft Zürich (WSGZ),  
Siedlung Steinacker,  
Zürich


